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Begründung:

1. Ein Anspruch auf Informationszugang gem. § 1 Abs. 1 IFG besteht wegen § 9 

Abs. 3 Alt. 2 IFG nicht. Danach kann der Antrag abgelehnt werden, wenn sich 

der Antragsteller die begehrten amtlichen Informationen in zumutbarer Weise 

aus allgemein zugänglichen Quellen beschaffen kann. Darüber hinausgehende 

amtliche Informationen liegen im BMWK nicht vor (siehe § 2 Nr. 1 IFG).

Die Umsetzung einer Interoperabilitätsverpflichtung auf europäischer Ebene 

erfolgte durch die Verordnung (EU) 2022/1925, Digital Markets Act (DMA). Der 

DMA  sieht  für  sog.  Gatekeeper  in  Artikel  6  (7)  eine  weitreichende 

Interoperabilitätsverpflichtung  von  Betriebssystemen  und  virtuellen 

Assistenten vor. Informationen zur Gesetzgebung, sowie zur Umsetzung der 

Pflichten  können  aus  den  allgemein  zugänglichen  Quellen  bei  der  EU-

Kommission beschafft werden.

Auch vor dem Hintergrund der Regelung auf europäischer Ebene erfolgten 

keine  weiteren  Regelungen  im  nationalen  Recht  im  Gesetz  gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen  (GWB).  Auch  wenn  die  Begriffe 

„marktbeherrschendes Unternehmen“ und Gatekeeper nicht deckungsgleich 

sind, so betreffen sie im Digitalbereich weitgehend dieselben Unternehmen. 

Marktbeherrschende Unternehmen, welche nicht als sog. Gatekeeper nach 

dem europäischen DMA benannt sind und bei denen daher eine nationale 

Interoperabilitätsverpflichtung als sinnvoll  erachtet wird,  sind aktuell  nicht 

ersichtlich.  Für  eine  nationale  Regelung  besteht  insofern  aktuell  kein 

Regelungsbedarf. 
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